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1. Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

2. Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7 
1070 Wien 

 
 
 Name/Durchwahl: Mag. Irene Pavek / 5083 

 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-14.900/0049-Pers/6/2014 

 Bei Antwort bitte GZ anführen. 

 
BKA/ BMJ; Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Verfassungsgerichts-
hofgesetz 1953, die Zivilprozessordnung, das Außerstreitgesetz und die 
Strafprozeßordnung 1975 geändert werden; Ressortstellungnahme BMWFW 
 
 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft beehrt sich, zu 

dem im Betreff genannten Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

I. Zum Entwurf: 

Im Entwurf werden bei den Änderungen des Verfassungsgerichtshofsgesetzes 1953 

unter 4. (Einfügung von § 57a) und unter 6. (Einfügung von § 62a) Ausnahmetatbe-

stände formuliert, die darauf abzielen, dass die Stellung eines Antrages auf Aufhebung 

einer Verordnung (unter 4.) bzw. eines Gesetzes (unter 6.) wegen Gesetzes-, bzw. 

Verfassungswidrigkeit unzulässig ist. 

 

§ 57a Abs. 1 Z 5 sowie § 62a Abs. 1 Z 5 statuieren Ausnahmebestimmungen betref-

fend Verfahren gemäß § 37 Abs. 1 MRG sowie betreffend Verfahren gemäß § 52 Abs. 

1 WEG 2002. 

 

Als Begründung wurde in den EB wie folgt angeführt: "Bei diesen Verfahren handelt es 

sich durchwegs um Verfahren, deren Zweck eine rasche Klärung der Rechtslage ist 

und die nach ihrer Konzeption keine Verzögerung dulden." 

 

Für die in § 22 Abs. 1 WohnungsgemeinnützigkeitsG-WGG geregelten Verfahren muss 

die Ausnahme aber ebenso gelten. Dies aufgrund der Tatsache, dass gerade die Ange-
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legenheiten gemäß § 22 Abs. 1 WGG auch durchwegs Verfahren betreffen, deren 

Zweck eine rasche Klärung der Rechtslage ist und die ebenfalls wie Verfahren nach 

§ 37 Abs. 1 MRG sowie nach § 52 Abs. 1 WEG 2002 nach ihrer Konzeption keine Ver-

zögerung dulden. Anscheinend wurden diese Verfahren im legistischen Vorschlag aber 

übersehen. 

Das BMWFW ersucht daher, auch § 22 Abs. 1 WGG idgF in die Ausnahmebestimmung 

aufzunehmen. 

 

II. Schlussbemerkung: 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wurde auch an die Adresse begutachtungs-

verfahren@parlament.gv.at dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 16.07.2014 
Für den Bundesminister: 
Mag.iur. Georg Konetzky 
 
 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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